
 

 

FÜM II – Bürgerliches Recht 
Donnerstag, 27. Jänner 2022 

Georg lebt mit seiner Frau Frederike, dem gemeinsamen Sohn Simon und dessen Tochter Julia auf dem Land. 

Um sich einen Traum zu erfüllen, kauft Georg einen gebrauchten Oldtimer um € 40.000,- von der Motor-GmbH 

(vereinbartes Lieferdatum: 01.08.2021) und leistet sogleich eine Anzahlung iHv € 10.000,-. Zur Finanzierung des 

Restbetrags verweist ihn die Motor-GmbH, wie sie es bei solchen Geschäften gewöhnlich tut, an ihre Hausbank, 

die Landbank-AG. Diese vereinbart mit Georg unter Einhaltung aller Informationspflichten, die offene 

Kaufpreisforderung nach Lieferung auf eigene Rechnung zu bezahlen und ihm den entsprechenden Betrag gegen 

Zinsen zu kreditieren. Auf Georgs Bitte hin garantiert Frederike der Landbank-AG schriftlich die Zahlung der 

monatlichen Raten iHv € 1.000,-. Der zuständige Bankmitarbeiter kennt Georgs schlechte wirtschaftliche Lage, 

sagt aber nichts, weil er weiß, dass Frederike ihrem Ehemann ohnehin keine Bitte abschlagen kann. Noch vor 

Übergabe des sicher in einer Garage verwahrten Oldtimers wird dieser durch ein unvorhersehbares Unwetter 

zerstört. Dennoch schreibt die Motor-GmbH an die Landbank-AG wider besseres Wissen: „Lieferung erfolgt“, 

woraufhin diese zahlt und die Abtretung aller Rechte von der Motor-GmbH verlangt. Am 02.08.2021 verlangt 

Georg von der Motor-GmbH Lieferung innerhalb von 14 Tagen bei sonstigem Vertragsrücktritt. Auf die 

Mahnung der Landbank-AG fünf Wochen später reagiert Georg nicht. 

Durch das anhaltende Unwetter wird Georgs Tiergehege, das er fest verschlossen hat, beschädigt, sodass sein 

Alpaka entkommen kann und Frederike beißt. Nachträglich stellt sich heraus, dass das Alpaka unerkennbar an 

Tollwut erkrankt war. Der Hausarzt Hans verabreicht ihr zwar umgehend die Tollwutimpfung, verwendet aber 

versehentlich eine zu geringe Dosis. Frederike erleidet eine Gehirnhautentzündung und muss mehrere Monate 

im Krankenhaus verbringen (Schmerzengeld: € 30.000,-), wobei nicht festgestellt werden kann, ob dies auf die 

zu geringe Impfdosis oder den unglücklichen Krankheitsverlauf zurückzuführen ist. 

Frederike ist durch die Krankheit zwar fast vollständig gelähmt, doch bei klarem Verstand. Kurz bevor sie 

tatsächlich stirbt, sagt sie in Todesangst zu zwei Pflegern: „Alles soll mein Geliebter Hans bekommen. Der Julia 

gebt’s meine schöne Uhr und der Simon soll für meinen verbliebenen Wohnungsanteil ja nix zahlen!“. Drei Jahre 

vorher hatten Frederike und Georg im Rahmen eines Erbvertrages formgültig festgelegt, dass sie sich 

wechselseitig zu Erben eines Viertel-Anteils des jeweiligen Verlassenschaftsvermögens einsetzen und Simon das 

restliche Vermögen erben soll. Zur gleichen Zeit hat Frederike dem Simon wirksam einen Hälfteanteil ihrer 

Eigentumswohnung (Wert des Hälfteanteils im Zeitpunkt der Schenkung: € 300.000,-) geschenkt und übertragen. 

Simon fühlt sich dennoch von seiner Mutter hintergangen. Er versucht daher erfolglos, die beiden Pfleger zu 

überzeugen, niemandem von den letzten Worten seiner Mutter zu erzählen. Die Verlassenschaft nach Frederike 

umfasst nach Berücksichtigung allfälliger Forderungen und Verbindlichkeiten ein Bankguthaben iHv 

€ 1.200.000,-, ihren Hälfteanteil der Eigentumswohnung (Verkehrswert der gesamten Wohnung im 

Todeszeitpunkt: € 720.000,-) sowie die besagte Uhr (Wert: € 60.000,-). 

Wie ist die Rechtslage? Fingieren Sie, dass der VPI seit 2018 unverändert geblieben ist. 

 



 

 

FÜM II – Unternehmensrechtlicher Teil 

Jänner 2022 

 

Die L AG betreibt ein Luftfahrtunternehmen. Die M GmbH ist zu 50 % an der L AG beteiligt; die G 

GmbH hält 90 % der Anteile der M GmbH. 

Die L AG befindet sich bereits seit Längerem in wirtschaftlichen Schwierigkeiten; Anfang 2019 kann 

sie ihre laufenden Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen. Um ihre „Enkelin“ in ihrer misslichen Lage 

zu unterstützen, stellt die G GmbH der L AG EUR 10 Mio als „Überbrückungshilfe“ zur Verfügung. 

Vereinbart wird, dass der Zuschuss möglichst binnen acht Wochen, jedenfalls Ende 2019 samt 

(angemessener) Zinsen zurückgezahlt wird. Das Geld wird am 10.5.2019 ausbezahlt. 

Trotz dieser „Finanzspritze“ verbessert sich die wirtschaftliche Situation der L AG nicht. Am 

31.12.2019 verlangt die G GmbH vereinbarungsgemäß die Rückzahlung der EUR 10 Mio (samt 

Zinsen). Viktor, Alleinvorstand der L AG, der auf eine baldige Besserung der finanziellen Lage der L 

AG hofft, möchte die Verbindlichkeit begleichen. Er weist die gesellschaftsinterne Rechtsabteilung an, 

eine fachliche Stellungnahme abzugeben, wonach die Kreditrückzahlung zulässig ist. Mit einem 

entsprechenden Gutachten der Rechtsabteilung ausgestattet, legt V die Frage der Rückzahlung sodann 

der Hauptversammlung der L AG vor. Diese beschließt einstimmig die Rückführung der 

„Überbrückungshilfe“. Am 10.1.2020 veranlasst V die Zahlung der EUR 10 Mio (samt Zinsen) vom 

Gesellschaftskonto.  

Die wirtschaftliche Situation der L AG verschlechtert sich zunehmend. Am 27.1.2022 wird über das 

Vermögen der L AG das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter der L AG verlangt die 

Rückzahlung der EUR 10 Mio (samt Zinsen) (1.) von der G GmbH und (2.) von V. 

Zu Recht? 

 

Wichtige Hinweise: 

 Der unternehmensrechtliche Teil ist nicht vom zivilrechtlichen Teil abhängig. 
 Bitte prüfen Sie nur gefragte Ansprüche! 
 Insolvenzrechtliche Anfechtungsansprüche müssen nicht geprüft werden. 

 

 

Beginnen Sie mit der Lösung des Falles auf der nächsten Seite. Sie können wählen, ob 
Sie mit dem zivilrechtlichen oder unternehmensrechtlichen Teil beginnen möchten. 
Bitte achten Sie darauf, Ihre Datei regelmäßig lokal abzuspeichern. 

 

 

 














